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NEUES AUS BERLIN 
 
Der CO2-Preis kommt. Die 
SPD-Bundestagsfraktion 
steht kompromisslos für die 
Pariser Klimaziele ein. 

Ab Januar 2021 werden die fossilen 
Brennstoffemissionen für Verkehr 
und Wärme mit einem CO2-Preis  
belegt. Im Gegenzug sinkt die so- 
genannte EEG-Umlage. Die SPD-Bun-
destagsfraktion bekennt sich aus-
drücklich zu den Zielen des Pariser 
Klimaabkommens. Sie befürwor-
tet, die globale Erderwärmung deut-
lich unter zwei Grad zu halten und 
auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen.  
 
Die SPD-Fraktion hat bereits 2010 mit ei-
nem Antrag im Deutschen Bundestag ein 
Klimaschutzgesetz gefordert, um die Kli-
maziele verbindlich zu machen. In der 
Großen Koalition sind die SPD-Abgeord-
neten weiter die treibende Kraft für weit-
reichende klimapolitische Maßnahmen. 
Die SPD-Fraktion hat 2019 das Klima-
schutzgesetz und das Klimaschutzpro-
gramm 2030 auf den Weg gebracht, das 
umfangreiche Maßnahmen enthält, die 
den CO2-Verbrauch senken und klima-
freundliches Verhalten fördern sollen. 
 
Einer der wesentlichen Bausteine des Kli-
maschutzprogramms 2030 ist die CO2-
Bepreisung für Verkehr und Wärme 
ab 2021. Damit werden in Deutschland 
sämtliche fossile Brennstoffemissionen 
mit einem CO2-Preis belegt. Er umfasst 
alle Wirtschaftsbereiche, die nicht vom 
EU-Emissionshandel erfasst sind. Damit 
soll erreicht werden, dass sich klimascho-
nendes Verhalten lohnt. Die Einführung 
des CO2-Preises erfolgt über das Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz, das der 

Bundestag im November 2019 beschlos-
sen hat. Im Rahmen des Vermittlungsver-
fahrens haben Bundestag und Bundesrat 
eine Erhöhung der ursprünglich verein-
barten Zertifikatspreise vereinbart. 
 
Mit dem „Ersten Gesetz zur Änderung des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes“ hat 
der Bundestag nun die vereinbarten Re-
gelungen am Donnerstag beschlossen. 
Demnach wird die Tonne CO2 zu Beginn 
des Zertifikathandels am 1. Januar 2021 
25 Euro statt 10 Euro kosten und bis 2025 
auf 55 Euro ansteigen. Für das Jahr 2026 
wird ein Preiskorridor mit einem Mindest-
preis von 55 Euro pro Emissionszertifikat 
und einem Höchstpreis von 65 Euro pro 
Emissionszertifikat festgelegt. Ab 2027 
erfolgt eine freie Preisbildung, analog zum 
EU-Emissionshandel. 
 
Sozial gerechter Umbau zur  
klimaneutralen Gesellschaft 
 
Das nationale Bepreisungssystem soll 
dazu beitragen, dass die deutschen und 
europäischen Klimaschutzziele erreicht 
werden, indem es CO2-Emissionen suk-
zessive verteuert und Anreize für den Um-
stieg auf klimafreundliche Alternativen 
schafft. Damit ist ein Anfang gemacht auf 
dem Weg zu einem sozial-ökologischen 
Umbau unserer Gesellschaft. 
 
Aus der Sicht der SPD-Fraktion kann der 
Umbau zu einer klimaneutralen Gesell-
schaft jedoch nur gelingen, wenn er soli-
darisch abläuft, ausgewogen ist und so-
zial gerecht. Die SPD-Abgeordneten sind 
überzeugt, dass Klimaschutz nur gelingen 
kann, wenn er auf breite Akzeptanz stößt 
und möglichst alle Menschen diese Trans-
formation mitgehen. Darum haben 
sie sich in den Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern erfolgreich gegenüber 
der Union, der FDP und den Grünen dafür 
eingesetzt, dass die zusätzlichen Ein-
nahmen aus dem höheren Startpreis 
der Zertifikate an die Verbraucher 
*innen zurückgegeben werden. 
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Die CO2-Bepreisung ist deshalb einerseits 
an die schrittweise Reduzierung der EEG-
Umlage aus den Einnahmen der CO2-Be-
preisung gebunden. Davon profitieren un-
ter anderem auch die Unternehmen. An-
dererseits wird ab dem 1. Januar 2024 die 
zusätzliche Entfernungspauschale für die 
Fernpendler angehoben. 
 
Zur zusätzlichen Regelung der Lastenver-
teilung der CO2-Bepreisung zwischen 
Mieter*innen und Vermieter*innen haben 
die SPD-geführten Ministerien ein Eck-
punkte-Papier vorgelegt. Wenn der CO2-
Preis ab 2021 das Heizen mit Öl und Gas 
verteuert, sollten aus Sicht der SPD-ge-
führten Ministerien für Finanzen, Umwelt 
und Justiz Vermieter die Hälfte der zu-
sätzlichen Kosten tragen.  
 
Auslandsverlagerung verhindern 
 
Für Unternehmen, die mit ihren Produk-
ten in besonderem Maße im internationa-
len oder europäischen Wettbewerb ste-
hen, kann die CO2-Bepreisung zum Prob-
lem werden. Sie könnten in die Lage ge-
raten, dass sie die zusätzlichen Kosten 
nicht über die Produktpreise einkalkulie-
ren können, wenn ausländische Wettbe-
werber keiner vergleichbar hohen CO2-
Bepreisung unterliegen. In diesen Fällen 
könnte es dazu kommen, dass die Pro-
duktion möglicherweise ins Ausland ab-
wandert („Carbon Leakage“). Damit aber 
gewährleistet bleibt, dass bei einem hö-
heren Einstiegspreis betroffene Unterneh-
men international wettbewerbsfähig blei-
ben können, wurde im Vermittlungsver-
fahren auch vereinbart, bereits mit Rück-
wirkung zum 1. Januar 2021 erforderliche 
Maßnahmen zur Vermeidung von „Carbon 
Leakage“ zu regeln. 
 
Die CO2-Bepreisung ist zwar Teil der not-
wendigen Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft, aber Deutschland muss 
gleichzeitig auch attraktiver Wirtschafts-
standort für alle Branchen bleiben. Denn 
von einer Verlagerung der Produktion ins 

Ausland wären nicht nur Arbeitsplätze be-
troffen, sondern es wäre auch für den Kli-
maschutz nichts gewonnen – die CO2-
Emissionen entstünden dann lediglich wo-
anders, möglicherweise käme es sogar zu 
insgesamt höheren Emissionen. 
 
Die Bundesregierung hat deshalb am 23. 
September 2020 die von der Bundesum-
weltministerin vorgelegten Eckpunkte zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von 
deutschen Industrieunternehmen be-
schlossen. Unternehmen erhalten künftig 
auf Grundlage der sogenannten Carbon-
Leakage-Verordnung einen finanziellen 
Ausgleich, sofern ihnen durch die CO2-
Bepreisung Nachteile im internationalen 
Wettbewerb entstehen.  
 
Betrieben die nötige Zeit geben 
 
Im parlamentarischen Verfahren haben 
die Koalitionsfraktionen in einem Ent-
schließungsantrag die Notwendigkeit ei-
nes angemessenen Carbon-Leakage-
Schutzes unterstrichen und konkrete For-
derungen zur Ausgestaltung der Rechts-
verordnung formuliert. „Wir müssen Un-
ternehmen bei der Transformation hin zu 
mehr Klimaschutz unterstützen und ihnen 
die nötige Zeit geben. Betriebe, die es 
nicht mehr gibt, können wir auch nicht 
mehr transformieren“ sagt Klaus Mindrup, 
Mitglied im Umweltausschuss. 
 
Die Bunderegierung muss die Carbon-
Leakage-Verordnung noch im laufenden 
Jahr dem Deutschen Bundestag zuleiten 
und bei der Ausgestaltung der Beihilfere-
gelungen verstärkt die nationalen Beson-
derheiten berücksichtigen. 
 
Zudem haben die parlamentarischen Be-
ratungen verdeutlicht, dass bei der Um-
setzung des Brennstoffemissionshandels 
in vielen Bereichen noch Klärungs- und 
Regelungsbedarf besteht. Dies betrifft un-
ter anderem die Ausweitung der einbezo-
genen Brennstoffe ab dem Jahr 2023. So 
soll für den Bereich der Abfallverbrennung 
eine Verschiebung des Beginns der CO2-
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Bepreisung auf 2024 geprüft werden. 
Darüber hinaus haben sich die Koalitions-
partner verständigt, die Verbrennung von 
Klärschlämmen aus der kommunalen Ab-
wasserwirtschaft künftig mit einem Emis-
sonsfaktor Null zu beziffern. 
 
Das Gesetz zum Download: 
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/199/1919929.pdf 

 

Mieterschutz: SPD kämpft 
weiter um Baugebote  
und Umwandlungsverbote 

Der Bundesinnenminister hat zwei 
für die SPD-Fraktion zentrale Vorha-
ben aus der Novelle des Baugesetzes 
entfernt, die Mieter schützen sollen. 
Die SPD-Abgeordneten halten das 
für inakzeptabel.  
 
Im August 2019 waren die Pläne eigent-
lich schon in trockenen Tüchern: „Die 
Bundesregierung beschließt Wohn- und 
Mietenpaket, und einigt sich auf Maßnah-
men zum bezahlbaren Wohnen und der 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums“, 
hieß es auf der Webseite des von Horst 
Seehofer geführten Innenministeriums, 
das auch für das Thema Bau zuständig ist. 
Unter zahlreichen Maßnahmen wie etwa 
der Verlängerung der Mietpreisbremse 
standen auch diese für die SPD-Fraktion 
zentralen Vorhaben: Bis zum Ende des 
Jahres werde die Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf vorlegen, der die Möglich-
keit zur Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen begrenze. Zu-
dem werde sie einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Baugesetzbuchs vorlegen. 
Damit sollten die Möglichkeiten für Kom-
munen zur Schließung von Baulücken 
verbessert werden, etwa durch eine Wei-
terentwicklung des Vorkaufsrechts oder 
durch die erleichterte Anwendung eines 
Baugebotes. 

Es dauerte zwar viel länger als angekün-
digt, aber in der zurückliegenden Woche 
endlich stand die Novelle des Baugesetz-
buchs nach einem guten ersten Entwurf 
aus dem Juni auf der Zielgeraden, um 
zeitnah im Kabinett verabschiedet werden 
zu können. Doch Horst Seehofer hatte am 
Dienstag einen neuen Entwurf an die an-
deren Ministerien versandt, in dem eine in 
einer früheren Version enthaltene Pas-
sage gestrichen worden war. In diesem 
neu vorgelegten Entwurf zur Baugesetz-
buchnovelle waren die zwei wichtigen 
SPD-Vorhaben – Baugebote und Um-
wandlungsverbote – entgegen mehrfa-
cher Vereinbarungen entfernt worden. 
 
Entsprechend groß ist jetzt die Empörung 
in der SPD-Fraktion: Es sei „inakzepta-
bel“, dass Bauminister Seehofer vor dem 
Druck der Immobilienlobby und deren 
Vertretern in der Unionsfraktion einge-
knickt sei, schreibt Bernhard Daldrup, der 
kommunalpolitische Sprecher, in einer 
Stellungnahme. „Unser Koalitionspartner 
zeigt sich ein Jahr vor der Bundestags-
wahl einmal mehr als Anti-Mieter-Partei. 
Das wird die SPD-Bundestagsfraktion 
nicht mittragen.“ 
 
Die Zeit drängt 
 
Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) äu-
ßerte Kritik. So, wie das Gesetz von Bun-
desinnenminister Horst Seehofer (CSU) in 
die Ressortabstimmung gegeben worden 
sei, könne es nicht bleiben, sagte er. 
„Niemand kann die Augen verschließen 
vor der schwierigen Lage am deutschen 
Wohnungsmarkt. In den Ballungsräumen 
unseres Landes steigen die Mieten“, sagte 
Scholz. Diese Lage werde sich erst ent-
spannen, wenn viel mehr und bezahlbare 
Wohnungen gebaut würden. „Dafür 
braucht es ein modernes Baurecht, das 
auch die Möglichkeit für die Städte ent-
hält, Baugebote auszusprechen und die 
Umwandlung von Mietwohnungen zu be-
schränken“, so Scholz. Die Zeit dränge, 
die lange erwarteten Reformen duldeten 
„keinen Aufschub mehr“. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/199/1919929.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/199/1919929.pdf
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Die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen ist in angespannten Woh-
nungsmärkten zum Geschäftsmodell ge-
worden. Sie hat oft zur Folge, dass Mieter 
aus ihren Wohnungen verdrängt werden. 
Meist werden die Häuser vor dem Verkauf 
aufwändig saniert und aufgewertet, damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit von Mieter-
höhungen. Und die wenigsten der Mieter 
haben die finanziellen Möglichkeiten, von 
ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu ma-
chen. Nach drei Jahren können die neuen 
Eigentümer Eigenbedarf anmelden. 
 
Die SPD-Fraktion hat durchgesetzt, dass 
der Bund hier aktiv wird. Auf dem Wohn-
gipfel 2018 im Kanzleramt, im Koalitions-
ausschuss im August 2019, in der Bau-
landkommission sowie auf Ministerebene 
konnte sie den Koalitionspartner mehr-
fach dazu bringen, einer gesetzlichen Re-
gelung gegen diese völlig unsoziale Praxis 
gegen Mieter zuzustimmen. Auf wieder-
holten Druck der SPD-Fraktion und der 
SPD-Minister legte der verantwortliche 
Bauminister Horst Seehofer im Juni 2020 
einen Entwurf zur BauGB-Novelle vor, der 
diese Vereinbarung endlich umsetzt. Da-
mit sollen, wie es auch in der Gesetzes-
begründung heißt, Mieter vor Verdrän-
gung durch Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen geschützt werden. 
 
Nicht nur dieses Verhandlungsergebnis 
wurde jetzt eigenmächtig vom Bauminis-
ter entfernt. Auch bei der enthaltenen Re-
gelung zur Erleichterung der Anwendung 
von Baugeboten wurde der Koalitions-
partner wortbrüchig. Horst Seehofer hat 
in der Novelle genau die Regelungen 
gegen Spekulation im Wohnungsbau 
gestrichen. Das ist das Gegenteil der so-
zialen Versprechungen des CSU-Partei-
vorsitzenden, Markus Söder. Beim Wohn-
gipfel im September 2018 von Bund, Län-
dern und Kommunen war vereinbart wor-
den: „Der Bund strebt an, unter Einbezie-
hung von Ländern und Kommunen die 
Möglichkeiten zu reduzieren, Mietwoh-

nungen in Eigentumswohnungen umzu-
wandeln. Ausnahmen sollen nur in Einzel-
fällen geltend gemacht werden dürfen.“ 
 
Das Innenressort hatte dazu am Mittwoch 
erklärt, in Anhörung der Länder und Ver-
bände zum Baulandmobilisierungsgesetz 
habe sich gezeigt, dass die dort ursprüng-
lich enthaltene Regelung zur Wohnungs-
umwandlung „unter den Ländern derzeit 
streitig“ sei. „Daher ist diese Regelung 
aus dem aktuellen Gesetzentwurf ausge-
klammert worden.“ 
 
„Die Anwältin der Mieter ist und 
bleibt die SPD-Fraktion“, so Bernhard 
Daldrup. Gemeinwohl und Stadtentwick-
lung stünden für die Abgeordneten der 
SPD immer vor Rendite und Spekulation. 
„Wir verlangen von der Union, den ge-
meinsamen Koalitionsbeschluss umzuset-
zen. Ein Scheitern wäre ein fatales Versa-
gen des Bauministers“, fordert Daldrup. 
Der stellvertretende SPD-Fraktionschef, 
Sören Bartol, sagte: „Ohne ein Umwand-
lungsverbot und ein Baugebot wird es mit 
der SPD-Fraktion im Bundestag keine No-
velle des Baugesetzbuches geben.“ 

 

Ein Meilenstein für  
die Erinnerungskultur 

Der Bundestag hat am vergangenen 
Freitag einen Antrag der Koalitions-
fraktionen zur Stärkung des Geden-
kens an die Opfer der deutschen 
Vernichtungskriege verabschiedet.  
 
In dem Antrag „Gedenken an die Opfer 
des deutschen Vernichtungskriegs stär-
ken und bisher weniger beachtete Opfer-
gruppen des Nationalsozialismus aner-
kennen“ ist die Realisierung einer Doku-
mentations-, Bildungs- und Erinnerungs-
stätte vorgesehen, die sich mit der Ge-
schichte und Aufarbeitung des Zweiten 
Weltkriegs und der nationalsozialistischen 
Besatzungsherrschaft auseinandersetzt. 
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Damit schließt der Deutsche Bundestag 
eine Lücke in der deutschen Erinnerungs-
kultur. Mit dem neuen Erinnerungsprojekt  
sollen Informationen bereit gestellt und 
historische Zusammenhänge vermittelt 
werden, über das geschehene Leid in Eu-
ropa wie in Deutschland aufgeklärt und 
den Nachkommen der Opfer Raum für Ge-
denken und Erinnerung gegeben werden. 
 
„Mit dem heute verabschiedeten Antrag 
setzen wir einen Meilenstein für die Erin-
nerungskultur in der Bundesrepublik 
Deutschland“, sagte Marianne Schieder, 
Parlamentarische Geschäftsführerin der 
SPD-Fraktion. Es gebe keinen Zweifel da-
ran, dass die Ausmaße der Verbrechen 
der Nationalsozialisten im Osten und Süd-
osten Europas viel zu wenig im kollektiven 
Bewusstsein der Deutschen verankert 
seien und „wir damit den Millionen Opfern 
in keiner Weise gerecht wurden und wer-
den“. Der besonderen Betroffenheit der 
Opfernationen der grausamen NS-Besat-
zungspolitik wird der SPD-Fraktion zu-
folge in angemessener Weise Rechnung 
getragen. „Wir schaffen damit auch einen 
Ort des Dialogs und öffnen den Raum für 
eine transnationale Geschichtssicht. So 
wirken wir einer um sich greifenden po-
pulistischen Instrumentalisierung von Ge-
schichte entgegen“, sagte Dirk Wiese, 
stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Fraktion. 
 
Unter Einbeziehung der Expertise der Stif-
tung Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas soll durch eine Arbeitsgruppe aus 
fachlich einschlägig ausgewiesenen Wis-
senschaftler*innen ein Umsetzungsvor-
schlag erarbeitet werden, der die Gedenk-
stättenkonzeption des Bundes ebenso be-
rücksichtigt wie die Arbeit der Gedenk-
stätten und der Dokumentationszentren 
und die einschlägigen Angebote der Ge-
schichtsmuseen in Deutschland. 
 
Der Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, einen Realisierungsvorschlag 
zur Errichtung einer solchen Einrichtung 
vorzulegen. Die Bundesregierung soll den 

Abgeordneten zufolge bis 31.12.2020 ei-
nen Zeit- und Maßnahmenplan vorlegen 
und kontinuierlich über den Arbeitsstand 
berichten. 
 
Der Antrag zum Download: 
 
https://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/231/1923126.pdf 

 

Der Bundestag soll  
handlungsfähig bleiben 

Mit der Änderung des Bundeswahl-
rechts soll die Vergrößerung des 
Bundestags begrenzt werden. Bei 
der Bundestagswahl 2025 wird die 
Anzahl der Wahlkreise von 299 auf 
280 reduziert.  
 
Der Deutsche Bundestag hat auf der 
Grundlage des bisherigen Wahlrechts bei 
der Bundestagswahl 2017 eine Größe von 
709 Abgeordneten angenommen, eine 
weitere Erhöhung der Sitzzahl ist nicht 
ausgeschlossen. Dies könnte den Bundes-
tag an die Grenzen seiner Arbeits- und 
Handlungsfähigkeit bringen. Der Gesetz-
entwurf zur Änderung des Bundeswahlge-
setzes, den der Bundestag am Freitag be-
schlossen hat, soll der weiteren Vergröße-
rung der Institution entgegenwirken. 
 
Er hält am Wahlsystem der „personalisier-
ten Verhältniswahl“ fest. Die Wähler in 
Deutschland haben demnach weiter eine 
Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erst-
stimme wählen sie eine bestimmte Person 
ihres Wahlkreises, es ist der „personali-
sierte“ Teil des Wahlsystems. Mit der 
Zweitstimme werden Parteien gewählt, 
sie entscheidet über die Zusammenset-
zung des Bundestages.  
 
Nach der Wahl werden die Zweitstimmen 
der Parteien proportional nach Wahlerfolg 
auf die Länder aufgeteilt. Dort wird die 
Anzahl dieser Mandate mit der Anzahl der 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923126.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923126.pdf
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dort gewonnenen Direktmandate ver-
rechnet. Gibt es mehr Direktmandate als 
über die Zweitstimme gewonnenen Man-
date, entstehen sogenannte „Überhang-
mandate“. Das ist ein Grund für die stei-
gende Zahl der Abgeordneten. 
 
2013 wurde das Wahlrecht geändert, um 
diese Überhangmandate auszugleichen – 
mit den so genannten Ausgleichsmanda-
ten. Keine Partei sollte durch die Über-
hangmandate einen Vorteil erhalten. An-
fallende Überhangmandate werden durch 
die Ausgleichsmandate mit Blick auf den 
bundesweiten Zweitstimmenproporz voll-
ständig ausgeglichen. Die Gesamtzahl der 
Sitze wird so lange vergrößert, bis die 
Überhangmandate für eine Partei keinen 
relativen Vorteil mehr darstellen und so 
eine föderal ausgewogene Verteilung der 
Bundestagsmandate gewährleistet wird. 
Auch diese Praxis führte zur Vergröße-
rung des Bundestags. 
 
Kommission soll bis 2023  
weitere Reformen empfehlen 
 
Um der Bundestagsvergrößerung entge-
genzuwirken, soll nach der Änderung des 
Bundeswahlgesetzes ab der Bundestags-
wahl 2025 die Zahl der Wahlkreise von 
299 auf künftig 280 reduziert werden. Be-
reits für die kommende Bundestagswahl 
soll gelten, dass mit dem Ausgleich von 
Überhangmandaten erst nach dem dritten 
Überhangmandat begonnen wird.  
 
Zudem sollen Überhangmandate, die ei-
nem Bundesland entstehen, wenn eine 
Partei dort mehr Direktmandate erringt 
als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 
zustehen, mit Listenplätzen der Partei in 
anderen Ländern teilweise verrechnet 
werden.  Bezogen auf das Ergebnis der 
Bundestagswahl 2017 wäre damit eine 
Absenkung der Gesamtsitze auf bis zu 
682 Abgeordnete möglich gewesen, heißt 
es in einer Ausarbeitung des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundestags.  
 

Dem Deutschen Bundestag wurde zudem 
aufgegeben, eine Reformkommission ein-
zusetzen, die sich mit Fragen des Wahl-
rechts befasst und hierzu bis zum 30. Juni 
2023 Empfehlungen erarbeitet. Die Kom-
mission soll sich mit der Frage des Wahl-
rechts ab 16 Jahren sowie mit der Dauer 
der Legislaturperiode befassen und Vor-
schläge zur Modernisierung der Parla-
mentsarbeit erarbeiten sowie weitere Fra-
gen des Wahlrechts erörtern. Außerdem 
soll sie Maßnahmen empfehlen, um eine 
gleichberechtigte Repräsentanz von 
Frauen und Männern auf den Kandidaten-
listen und im Bundestag zu erreichen. 
Dieser Punkt ist der SPD-Bundestagsfrak-
tion besonders wichtig. 
 
Die SPD-Fraktion hatte im März Vor-
schläge zur Änderung des Bundeswahlge-
setzes vorgelegt. Kernpunkt war, die 
Größe des Bundestages bereits bei den 
Bundestagswahlen 2021 auf maximal 690 
Abgeordnete zu begrenzen und Kandida-
tenlisten abwechselnd mit Männern und 
Frauen zu besetzen. 
 
Die SPD-Fraktion sieht das jetzt beschlos-
sene Gesetz laut Fraktionschef Rolf Müt-
zenich „nicht mit Euphorie“, trägt den in 
der Koalition ausgehandelten Kompro-
miss aber dennoch mit. 
 
Corona-Notfallregelung  
für die Bundestagswahlen 
 
In einer weiteren Änderung des Bundes-
wahlgesetzes streben CDU/CSU und SPD 
eine Corona-Notfallregelung für die Vor-
bereitung der nächsten Bundestagswahl 
im Herbst 2021 an. Dieses Gesetz hat der 
Bundestag am Freitag beschlossen. Kon-
kret geht es um das Verfahren zur Auf-
stellung der Kandidatinnen und Kandida-
ten. Dazu müssen die Parteien bislang 
zwingend Parteitage oder vergleichbare 
Versammlungen einberufen.  
 
Nach der aktuellen Fassung des Bundes-
wahlgesetzes gibt es im Falle einer Pan-
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demie keine Möglichkeit, aus infektions-
schutzrechtlichen Gründen auf die Durch-
führung der Kandidat*innenaufstellung in 
Versammlungen zu verzichten. Dies 
könnte aber bei einer erneuten Verschär-
fung der Infektionslage schwierig bis un-
möglich werden. 
 
In Ausnahmesituationen soll dies laut 
dem Entwurf auch durch eine Mischung 
aus Briefwahl und elektronischem Verfah-
ren ermöglicht werden. Bedingung ist, 
dass der Bundestag vorab feststellt, dass 
Versammlungen zur Aufstellung von 
Wahlbewerber*innen ganz oder teilweise 
unmöglich sind. 
 
Das Bundesinnenministerium wird in die-
sem Fall ermächtigt, qua Rechtsverord-
nung, die ebenfalls der Zustimmung des 
Bundestages bedarf, Abweichungen von 
den Bestimmungen zur Aufstellung der 
Wahlbewerber*innen zuzulassen – dies 
jedoch nur als letztes Mittel, um die 
Durchführung der Wahlen zu sichern. 
 
Die Gesetze zum Download: 
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/225/1922504.pdf 
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/205/1920596.pdf 

 

Neue Regeln für das  
Pfändungsschutzkonto  

Das so genannte „P-Konto“ ermög-
licht Schuldnern den Zugriff auf den 
unpfändbaren Teil ihrer Einkünfte. 
Nun soll es für sie weitere Erleichte-
rungen geben. 
 
Im Juli 2010 trat das Gesetz zur Reform 
des Kontopfändungsschutzes mit Einfüh-
rung eines Pfändungsschutzkontos (P-
Konto) in Kraft. Dieses „P-Konto“ eröffnet 
Inhabern eines Girokontos ein unbürokra-

tisches Verfahren, um während der Kon-
topfändung Zugriff auf den unpfändbaren 
Teil ihrer Einkünfte zu behalten und so 
weiter am Wirtschaftsleben teilzuneh-
men. Bevor das P-Konto im Juli 2010 ein-
geführt wurde, führte die Pfändung eines 
Girokontos zur kompletten Blockade. 
Zahlungsgeschäfte des täglichen Lebens 
wie die Begleichung von Mieten, Energie-
kosten oder Versicherungen konnten 
nicht mehr über das Konto abgewickelt 
werden.  
 
Das Pfändungsschutz-Konto sichert eine 
angemessene Lebensführung des Schuld-
ners und seiner Unterhaltsberechtigten. 
Jede*r Berechtigte kann ein separates P-
Konto errichten und von dessen Schutz 
profitieren. Das P-Konto wirkt sich auch 
positiv auf die Belange der Gläubiger aus. 
Denn wer weiterarbeiten und mit seinen 
pfandfreien Einkünften wirtschaften kann, 
wird am Ende auch seine Schulden tilgen 
können. Weil die Verwaltung von Kon-
topfändungen beim P-Konto weniger auf-
wändig und bürokratisch ist, profitieren 
überdies Banken und Sparkassen von den 
angepassten Regelungen. Der Pfändungs-
schutz soll Schuldnerinnen und Schuld-
nern in der Zwangsvollstreckung ein Le-
ben ermöglichen, das ihren Lebensunter-
halt sichert. 
 
Grundsätzlich hat sich das P-Konto be-
währt, soll nun aber in Teilen weiterent-
wickelt werden. Das Gesetz, das diese 
Woche vom Bundestag beschlossen 
wurde, sieht unter anderem Neuregelun-
gen zum Kontopfändungsschutz in der Zi-
vilprozessordnung (ZPO) vor. Erstmalig 
werden Vorschriften für die Pfändung ei-
nes gemeinsamen Zahlungskontos und 
für den Kontenwechsel geschaffen. Dar-
über hinaus werden mit dem Gesetz Re-
gelungen eingeführt, die Schutz von Gut-
haben bei Pfändung eines Gemeinschafts-
kontos sichern.  
 
Ist das pfändungsgeschützte Guthaben 
bis zum Ende des Kalendermonats nicht 
aufgebraucht, konnte der verbleibende 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/225/1922504.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/225/1922504.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/205/1920596.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/205/1920596.pdf
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Guthabenrest bisher einmalig in den Fol-
gemonat übertragen werden. Diese Mög-
lichkeit des sogenannten Ansparens wird 
verbessert, so dass künftig die Übertra-
gung des nicht verbrauchten pfändungs-
freien Guthabens bis zu drei Monate ver-
längert werden kann. Weitere Änderun-
gen erfolgen bei der Verkürzung des An-
passungszeitraums für die Pfändungsfrei-
grenzen auf ein Jahr, beim Pfändungs-
schutz von Kulturgegenständen, die der 
Ausübung der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit dienen, der Sicherstel-
lung des Vollstreckungsschutzes für Sa-
chen Privater, die für die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben unentbehrlich sind. 
 
Das Gesetz zum Download: 
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/198/1919850.pdf 

 

Mehr Transparenz für  
Bundestagsabgeordnete 

Auf Empfehlung der Staatengruppe 
gegen Korruption des Europarates 
werden neue Ordnungsgelder bei 
Verstößen gegen die Transparenz-
regeln eingeführt.  
 
Mit dem von den Koalitionsfraktionen ein-
gebrachten Gesetzentwurf, der am Mitt-
woch beschlossen wurde, werden – teil-
weise auf Grundlage der Empfehlungen 
der Staatengruppe gegen Korruption des 
Europarates (GRECO) - die Transparenz-
regeln für die Bundestagsabgeordneten 
reformiert.  
 
Bisher können lediglich Verstöße gegen 
die Anzeigepflicht von anzeigepflichtigen 
Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften 
mit einem Ordnungsgeld sanktioniert 
werden. Für Verstöße gegen die Anzeige-
pflicht von anzeigepflichtigen Spenden  
oder gegen das Annahmeverbot von un-
zulässigen Zuwendungen oder Vermö-

genvorteilen waren Ordnungsgelder bis-
her nicht vorgesehen sind. Diese Rege-
lungslücke wird jetzt geschlossen.  
 
Ordnungsgelder dürfen künftig auch dann 
verhängt werden, wenn Mitarbeiter*innen 
von Abgeordneten unzulässig beschäftigt 
sind, etwa im Falle des rechtswidrigen 
Mitarbeitereinsatzes im Wahlkampf – eine 
Maßnahme, die auf einen Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 19. Sep-
tember 2017 zurückgeht.  
 
Eine weitere Änderung betrifft die Lebens-
läufe von Abgeordneten: Bei beruflichen 
oder geschäftlichen Angelegenheiten darf 
eine Mitgliedschaft im Bundestag nicht 
angegeben werden. Um jedoch größere 
Lücken in den Lebensläufen der Abgeord-
neten zu vermeiden, soll künftig nur der 
missbräuchliche Hinweis unzulässig sein. 
Zudem soll die Druckversion des Amtli-
chen Handbuchs des Deutschen Bundes-
tages abgeschafft werden. 
 
Das Gesetz zum Download:  
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/135/1913507.pdf 
 
 

Kampf gegen internationalen 
Steuerbetrug 

Multinationale Unternehmen profi-
tieren von Doppelbesteuerungsab-
kommen, weil sie so nur in einem 
Land ihre Steuerlast begleichen. 
Manche nutzen Lücken in den Ab-
kommen jedoch für Betrug aus.  
 
Von einer wirtschaftlich globalisierten 
Welt profitieren nicht zuletzt weltweit 
agierende, multinationale Unternehmen, 
indem sie ihre Produktionsstätten ins Aus-
land verlagern und ihre Produkte weltweit 
verkaufen können. Jedes Unternehmen 
muss dafür seinen fairen Steueranteil 
zahlen – entweder dort, wo es ansässig 
ist, oder dort, wo es wirtschaftlich aktiv 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/198/1919850.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/198/1919850.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/135/1913507.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/135/1913507.pdf
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ist. Damit die Besteuerungsrechte der be-
treffenden Staaten eindeutig ausgestaltet 
sind, weisen die nationalen Regierungen 
im Rahmen von so genannten Doppelbe-
steuerungsabkommen das Besteuerungs-
recht einem der beteiligten Staaten zu, 
um eine Doppelbesteuerung – oder auch 
Nichtbesteuerung – von Unternehmen zu 
vermeiden.  
 
Die aktuell bestehenden Regelungen der 
Doppelbesteuerungsabkommen werden 
jedoch auch für Gewinnkürzungen und -
verlagerungen ausgenutzt – insbesondere 
von multinationalen Unternehmen. Diese 
haben Lücken in den bestehenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen genutzt, um 
sich ihren steuerlichen Verpflichtungen zu 
entziehen. Diesem Missbrauch muss stär-
ker begegnet werden.  
 
Mit dem Gesetz, das in dieser Woche im 
Bundestag verabschiedet wurde, wird 
deshalb einen Mindeststandard zur Ver-
hinderung von Abkommensmissbrauch 
angelegt. Gleichzeitig soll die Wirksam-
keit der in Doppelbesteuerungsabkom-
men verankerten Streitbeilegungsmecha-
nismen verbessert werden. Damit werden 
wichtige Empfehlungen des G20/OECD-
Projekts gegen Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung („Base Erosion and 
Profit Shifting“, BEPS) umgesetzt. In ei-
nem späteren Schritt werden die betref-
fenden Doppelbesteuerungsabkommen 
durch ein Anwendungsgesetz konkret ge-
ändert.“ 
 
Das Gesetz zum Download: 
 
http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/209/1920979.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

UNSERE REGION 
 

Zitate der Woche_1:  

Bundesumweltministerin  
Svenja Schulze 
zu Beginn der Waldexkursion 
im Landkreis Waldshut:  

 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze, 
Bürgermeister Dietmar Zäpernick aus  
Rickenbach, Waldbesitzer Siegfried Matt aus 
Grafenhausen, Landrat Dr. Martin Kistler,  
Rita Schwarzelühr-Sutter (von links).  
|Fotos: Büro RSS 

„ 
 
 
Mir ist wichtig, den Wald so wahrzuneh-
men, wie Rita das gesagt hat. Es ist ein 
wichtiger Erholungsraum für uns, für uns 
Menschen. Es ist ein wichtiger Ort für 
Tiere, für Pflanzen. Die biologische Viel-
falt, über die wir im Moment so viel reden 
– was wir da alles verlieren – die ist in den 
Wäldern besonders ausgeprägt. Das ist 
wirklicher Schatz, den wir da haben.“ 

… 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/209/1920979.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/209/1920979.pdf
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Wie schaut´s denn mit dem Wasser im Boden 
aus? Dr. Heike Puhlmann von der Forstlichen 
Versuchsanstalt sagt es uns.  
 
 
„Und wir nutzen die Wälder natürlich auch 
wirtschaftlich. Holz, das ein ganz wichti-
ger Baustoff, ein sehr nachhaltiger Bau-
stoff, von dem wir uns wünschen würden, 
das noch viel mehr davon so nachhaltig 
verbaut wird, wie man das hier gerade so 
schön sehen kann.“  

… 
 
„Der Wald hat verschiedene Funktionen, 
die alle auch so zu erhalten sind. Für sie 
alle müssen wir die Rahmenbedingungen 
so machen, dass es weitergeht. Dafür 
brauchen wir Geld. Wir haben jetzt im 
Haushalt auf der Bundesebene sehr viel 
Geld für die Unterstützung zur Verfügung 
gestellt. Das wird alles noch nicht reichen, 
das ist mir durchaus bewusst.“  

… 
 

 
Zwei Seiten – ein Dialog. Wie der Forst künftig 
kommuniziert, sagt Prof. Dr. Ulrich Schraml. 

„Aber wir müssen auch irgendwo mal an-
fangen und dass haben wir mit den Mit-
teln aus dem Konjunkturprogramm, das 
wir jetzt auf Bundesebene haben, ge-
macht. Und deshalb freue ich mich, dass 
ich mir heute hier noch einmal ein Bild 
machen kann.“ 
 

 
NABU-Vorsitzender Hauke Schneider (rechts) 
sieht in baumleeren Waldflächen Potential für 
Photovoltaikanlagen.  

 

Zitate der Woche_2 

Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze  
unterstützt Nominierung 
von Rita Schwarzelühr-Sutter 

Aus der Rede bei der Delegiertenkon-
ferenz, 10. Oktober 2020 in Bonndorf 

„ 
 
 
Seit zweieinhalb Jahren habe ich jetzt das 
große Glück mit Rita als Parlamentari-
scher Staatssekretärin im Bundesumwelt-
ministerium zusammenarbeiten zu kön-
nen. Und wenn ich es nicht schon vorher 
gewusst hätte, dann spätestens seitdem. 
Rita ist fachlich absolut kompetent. Sie 
kann wirklich sehr gut argumentieren. 
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Und sie ist einfach ein freundlicher und 
zugewandter Menschen. Ich verrate kein 
Geheimnis, wenn ich hier sage: Ohne ihr 
großes Engagement würde so manches 
Thema in der Umwelt- und Klimapolitik 
nicht vorankommen.“ 

… 
 
„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Dir 
einmal ganz herzlich danke zu sagen für 
Deine Loyalität und Deine Unterstützung. 
Das ist im Politikbetrieb keine Selbstver-
ständlichkeit.“ 

… 
 
„70 Prozent der Deutschen sehen im Kli-
mawandel eine der größten Herausforde-
rungen der kommenden Jahrzehnte. 
Gleichzeitig sind die Menschen davon 
überzeugt, dass es bei dem für den Kli-
maschutz anstehenden Umbau von vielen 
Teilen unseres Lebens sozial gerecht zu-
gehen muss. Das Soziale und das Ökolo-
gische nicht nur zusammen zu denken, 
sondern zusammen zu bringen. Dafür 
braucht es die SPD. Daran hat auch die 
Covid-19-Pandemie nichts geändert. Im 
Gegenteil“ 

… 
 

 
„Rita und ich  

kennen uns schon lange“ 

… 

„Soziale Gerechtigkeit gibt es nur in einer 
intakten Umwelt. Es geht um einen Um-
bau, der unsere Wirtschaft stärkt und auf 
Innovationen setzt. Ein Umbau, in dem 
wir konsequent das Ziel der Klima-Neut-
ralität bis 2050.“ 

… 
 
„Unser wirtschaftlicher und technologi-
scher Fortschritt muss in Zukunft CO2-frei 
gestaltet werden. Wir müssen Fortschritt 
neu denken.“ 

… 
 
„Mir ist bewusst, dass mit Blick auf die kli-
magerechte Ausrichtung unserer industri-
ellen Produktion Herausforderungen vor 
uns liegen. Welche das sind, können wir 
unter anderem hier in Baden-Württem-
berg an der Automobilindustrie sehen.  
… Automobilindustrie bedeutet vor allem 
auch mittelständische Unternehmen aus 
dem Zulieferbereich.“ 

… 
 
„Wir unterstützen die Unternehmen beim 
Wandel. Ganz konkret bei uns im Ministe-
rium mit Geld aus dem Umweltinnovati-
onsprogramm. Wir haben mit dem Kon-
junkturpaket dafür gesorgt, dass mehr als  
acht Milliarden Euro für Automobil- und 
Zulieferindustrie zur Verfügung stehen.  

… 
 
„Für uns ist klar: Wir wollen das ökolo-
gisch Notwendige so tun, dass wir unsere 
Gesellschaft sozial zusammenhalten und 
unsere Wirtschaft fit für die Zukunft ma-
chen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
dürfen keine Frage des Geldbeutels sein. 
Dafür brauchen wir starke und kompe-
tente Frauen und Männer im Bundestag. 
Eine Bundestagsabgeordnete wie Rita: 
Die sich für ihre Heimatregion in Berlin 
einsetzt, die den Respekt und Solidarität 
lebt, die die Demokratie stärkt, die Lob-
byisten bändigt und die für die Themen 
Umwelt- und Klimaschutz kämpft.“  

… 
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Zitate der Woche_3 

Rita Schwarzelühr-Sutter  
erstattet Bericht und  
blickt in die Zukunft 

Bewerbungsrede bei der Delegierten-
konferenz am 10. Oktober 2020 in 
Bonndorf in Auszügen 

„ 
 
 
Seit Monaten kämpfen viele Menschen in 
unserem Land damit, die Corona-Krise zu 
bewältigen. Die Corona-Krise hat Auswir-
kungen auf die Gesundheit vieler Bürge-
rinnen und Bürger, sie hat Auswirkungen 

auf Wirtschaft und Stabilität, uns sieht hat 
auch Auswirkungen auf die Zukunftsfä-
higkeit unseres Landes.“ 

… 
 
„Deshalb ist es notwendig und richtig, 
dass wir in der Krise entschlossen reagie-
ren, und dass wir mit ganzer Kraft gegen-
halten. Wir haben den Unternehmen Li-
quidität verschafft und ihnen direkt Geld 
überwiesen, damit sie durch die ganz 
schwierige Zeit kommen. … Und wenn wir 
von Unternehmen sprechen, dann sind 
das unsere Unternehmen in unseren Ge-
meinden, angefangen beim Ein-Mann-Be-
trieb, dem Friseur, dem Kfz-Betrieb, der 
Wäscherei, Veranstaltungstechnikern und 
Reisebüros, den Automobilzulieferern.“ 

… 
 
„Und wichtig ist vor allem eins: das Kurz-
arbeitergeld, mit dem wir vor allem dafür 
gesorgt haben, dass die Beschäftigten 
nicht ihre Arbeit verlieren. Wir kämpfen 
um jeden Arbeitsplatz.“ 

… 
 
„Und wir sorgen dafür, dass unsere 
Städte und Gemeinden weiter handlungs-
fähig bleiben, indem wir die Gewerbe-
steuerausfälle zusammen mit den Län-
dern kompensieren.“ 

… 
 
„Eine wesentliche Ursache der aktuellen 
Weltprobleme ist die ökologische Krise. 
Wir überschreiten die planetaren Grenzen 
der natürlichen Ressourcen mit einer 
grenzenlosen Erwartung nach immer hö-
her, schneller, immer mehr. … Jetzt zei-
gen uns Klima- und Corona-Krise ganz 
deutlich, dass es so nicht weitergehen 
kann.“ 

… 
 
„Dauerhaft stabile Gesellschaften sind nur 
zu erreichen, wenn ökologische, ökono-
mische und soziale Ziele nicht gegenei-
nander ausgespielt werden.“ 
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Mit dem Pariser Klima-Abkommen und 
der Nachhaltigkeitsagenda haben wir 
2015 international ambitionierte Ziele ge-
setzt. Und JA, ich bin schon ein bisschen 
stolz, dass ich die Nachhaltigkeitsagenda 
für Deutschland maßgeblich verhandelt 
und dass ich bei der Klimakonferenz in 
Paris mitverhandelt habe. Jetzt müssen 
wir diese Ziele erreichen, jetzt müssen wir 
handeln.“ 

… 
 

 
Das Bild mit Abstand wird unvergessen bleiben 
… 

… 
 
„Ein groß angelegtes Investitionspro-
gramm kann uns dabei helfen, den sozial-
ökologische Transformationssprung von 
Wirtschaft und Gesellschaft einzuleiten, 
hin auf auf einen klimafreundlichen und 
sozial ausgewogenen Wachstumspfad.“ 

… 
 
„Es gehört jetzt einfach auch dazu, drin-
gend dafür zu sorgen, dass unsere Schu-
len endlich digitalisiert werden. … Ich bin 
Saskia Esken dankbar dafür, dass sie das 
zusammen mit der Kanzlerin in die Hand 
genommen hat, um zu erreichen, dass die 
Schulen jetzt mehr Geld für Digitalisie-
rung bekommen.“ 

… 
 
„Es ist Euer Engagement, Euer Einsatz in 
den Gemeinde- und Stadträten, offen für 

Entwicklungen zu sein, Mehrheiten zu or-
ganisieren und die notwendigen entschei-
dungen zu trefffen. Dafür möchte ich euch 
sehr herzlich danken.“ 

… 
 
„Der Weg in die Zukunft braucht Euch 
alle. Ohne Euren Rückhalt ist kein Staat 
zu machen. Es ist mir Herzenssache, die 
Bürgerinnen und Bürger der Region in 
Berlin zu vertreten und mit Euch zusam-
menzuarbeiten.“   
 
 
 
 

 
facebook.com/schwarzeluehr-sutter 
 

 
Instagram.com/rischwasu 
 

 
Twitter.com/rischwasu 
 

 
www.schwarzelühr-sutter.de 



  

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
GESCHAFFT! Ich freue mich über das große Vertrauen, dass ich am Samstag er-
fahren habe. Ich danke Bundesumweltministerin Svenja Schulze und allen Genos-
sinnen und Genossen für ihre Unterstützung. Mit so viel Rückenwind starte ich gut 
in die neue Woche und in die neue Zeit. 
 
Ich hoffe, Sie hatten eine anregende Lektüre! Ich möchte den Menschen bei uns 
im Wahlkreis und in der Region weiter ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für 
alle ihre Anliegen sein. Gerne können Sie sich jederzeit telefonisch, per E-Mail oder 
ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin 
besuchen Sie mich gerne auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen mir 
auf Twitter und Instagram. Mit den QR-Codes auf Seite 13 geht es ganz einfach. 
 

 
 
 
Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 
F: 030 – 227 76 173 
M: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 
  

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 
F: 07751 – 91 76 882 
M:rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de 
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